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Artikel 1 
Umfang der Versicherung 
1. Versichert sind das Fahrzeug und 

seine Teile, die im versperrten Fahr-
zeug verwahrt oder an ihm befestigt 
sind (Treibstoffe gelten nicht als 
Fahrzeugteile) , gegen Beschädigung, 
Zerstörung und Verlust 

1.1  durch Brand oder Explosion und 
durch Schmorschäden an Kabeln; 

1.2  durch Diebstahl, Unterschlagung, 
Raub oder unbefugten Gebrauch 
durch betriebsfremde Personen; 

1.3  von im Fahrzeug befindlichen Ge-
genständen des privaten Bedarfes 

des Versicherungsnehmers/der Versi-
cherungsnehmerin, des/der Ehegat-
ten/Ehegattin oder Lebensgefähr-
ten/Lebensgefährtin und deren Kin-
der und des/der berechtigten Len-
kers/Lenkerin und Insassen durch Ein-
bruchdiebstahl - ausgenommen 
Geld, Kostbarkeiten, Wertpapiere, 
Dokumenten, Ausweise, Bankomat- 
und Kreditkarten sowie techni-
sche/elektronische Geräte wie Mobil-
telefone, Computer, Handhelds, Vi-
deo- und Fotoausrüstungen, mobile 
Navigationsgeräte und dergleichen 
jeweils inklusive Zubehör - bis zur 
Höhe von EUR 750,00; 

 Ist der/die VersicherungsnehmerIn 
keine natürliche Person (z.B. juristi-

sche Personen wie AG oder GmbH), 
so erstreckt sich der Versicherungs-
schutz gemäß Punkt 1.3 auf die Ge-
genstände des privaten Bedarfes des 
berechtigten Lenkers/der berechtig-
ten Lenkerin allein; 

1.4  durch folgende Naturgewalten: 

  unmittelbare Einwirkung von: 
-  Blitzschlag,  
-  Felssturz/Steinschlag (dies ist das 

naturbedingte Ablösen und Ab-
stürzen von Gesteinsmassen im 
Gelände),  

-  Erdrutsch (dies ist eine naturbe-
dingte Abwärtsbewegung von Bo-
den- oder Gesteinsmassen auf ei-
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ner unter der Oberfläche liegenden 
Gleitbahn),  

-  Lawinen,  
-  Schneedruck,  
-  Dachlawinen (dies sind Schnee-

massen, die von Gebäuden auf das 
Fahrzeug stürzen),  

-  durch von Gebäuden herabfallende 
Eiszapfen und andere Eisgebilde,  

-  Hagel,  
-  Hochwasser (dies ist eine durch 

außerordentliche Niederschläge, 
Schneeschmelze oder Sturm verur-
sachte, die normale Höhe merklich 
übersteigende Wasserführung ei-
nes fließenden oder stehenden 
Gewässers),  

-  Überschwemmungen (dies sind 
Ansammlungen von erheblichen  
Wassermengen aufgrund außeror-
dentlicher Niederschläge, die die 
Kapazität der örtlichen Kanalisati-
onssysteme überschreiten [Kanal-
rückstau] oder sonst nicht abflie-
ßen können),  

-  Muren (dies sind Massenbewegun-
gen von Erdreich, Wasser, 
Schlamm und anderen Bestandtei-
len, die durch naturbedingte Was-
sereinwirkungen ausgelöst werden) 
und  

-  Sturm (wetterbedingte Luftbewe-
gung von mehr als 60 km/h).  

 Eingeschlossen sind Schäden, die 
dadurch verursacht werden, dass 
durch diese Naturgewalten Gegens-
tände auf oder gegen das Fahrzeug 
geworfen werden; 

1.5 durch Berührung des in Bewegung 
befindlichen Fahrzeuges mit Tieren 
auf Straßen mit öffentlichem Verkehr 
und durch Tierbisse an Fahrzeugtei-
len  

1.6  durch Glasbruch, dies sind Bruch-
schäden ohne Rücksicht auf die 
Schadensursache an Windschutz- 
(Front-), Seiten-, Heckscheiben und 
Glasdächer sowie an Scheinwerfern, 
Blinkercellonen, Heckleuchten und 
Außenspiegeln bei mehrspurigen 
Fahrzeugen; 

1.7  durch Berührung des geparkten oder 
haltenden Fahrzeuges mit einem un-
bekannten Fahrzeug (Parkschaden); 

1.8  durch mut- oder böswillige Handlun-
gen betriebsfremder Personen; 

2. Zusätzlich gelten als mitversichert: 

2.1 Kosten, die der Versicherungsneh-
mer/die Versicherungsnehmerin bei 
Verlust von Führerschein, Zulas-
sungsschein und Kennzeichentafeln 
bei der Behörde für deren Wiederbe-
schaffung aufwenden muss; 

2.2 Schlossänderungskosten bis 
EUR 500,-- bei Verlust der Auto-
schlüssel bzw. des versperrbaren 
Tankdeckels.  

3.  Das Fahrzeug ist in der im Antrag 
bezeichneten Ausführung versichert; 
dies gilt auch für Sonderausstattung 
und Zubehör. 

Artikel 2 
Versicherungsfall 
Versicherungsfall ist das von der Versiche-
rung umfasste Schadensereignis. 

Artikel 3 
Örtlicher Geltungsbereich 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf 
Europa im geographischen Sinn, jedenfalls 
aber auf das Gebiet jener Staaten, die das 
Übereinkommen zwischen den nationalen 
Versicherungsbüros der Mitgliedstaaten 
des Europäischen Wirtschaftsraumes und 
anderen assoziierten Staaten vom 30. Mai 
2002, ABl. Nr. L192 vom 31. Juli 2003, S. 
23 (siehe Beilage) unterzeichnet haben.  

Bei Transport des Fahrzeuges zu Wasser 
wird der Versicherungsschutz nicht unter-
brochen, wenn die Verladeorte innerhalb 
des örtlichen Geltungsbereiches liegen. 
Sofern der Bestimmungsort außerhalb des 
örtlichen Geltungsbereiches liegt, endet 
der Versicherungsschutz mit Beendigung 
des Verladevorganges. 

Artikel 4 
Prämie, Beginn des Versiche-
rungsschutzes, vorläufige De-
ckung 
1. Versicherungsperiode 

 Als Versicherungsperiode gilt, wenn 
der Versicherungsvertrag nicht für 
kürzere Zeit abgeschlossen ist, der 
Zeitraum eines Jahres; dies gilt auch 
dann, wenn die Jahresprämie ver-
tragsgemäß in Teilbeträgen zu ent-
richten ist.  

2.  Prämie und Zahlungsverzug 

 2.1 Die erste oder einmalige Prämie  
einschließlich Versicherungssteuer ist 
vom Versicherungsnehmer/von der 
Versicherungsnehmerin innerhalb 
von 14 Tagen nach 

-  Abschluss des Versicherungsvertra-
ges (Zugang der Polizze oder einer 
gesonderten Antragsannahmeer-
klärung) und  

-  Aufforderung zur Prämienzahlung 
zu bezahlen (Einlösung der Poliz-
ze). 

2.2 Zahlungsverzug kann zur Leistungs-
freiheit des Versicherers und weite-
ren Rechtsfolgen führen. Die Voraus-
setzungen und Begrenzungen der 
Leistungsfreiheit sowie sonstiger 
Rechtsfolgen sind gesetzlich geregelt 
(siehe §§ 38, 39, 39a VersVG in der 
Beilage)  

3. Beginn des Versicherungsschutzes 

 Der Versicherungsschutz tritt grund-
sätzlich mit der Einlösung der Polizze 
(Punkt 2.1) in Kraft, jedoch nicht vor 
dem vereinbarten Versicherungsbe-
ginn. Wird die Polizze erst danach 
ausgehändigt oder die erste oder 
einmalige Prämie erst danach einge-
fordert, dann aber die Prämie binnen 
14 Tagen oder danach ohne schuld-
haften Verzug gezahlt, ist der Versi-
cherungsschutz ab dem vereinbarten 
Versicherungsbeginn gegeben.  

4. Vorläufige Deckung 

 Soll der Versicherungsschutz jeden-
falls schon vor Einlösung der Polizze 
beginnen (vorläufige Deckung), ist 
die ausdrückliche Zusage der vorläu-
figen Deckung durch den Versicherer 
erforderlich. 

 Die vorläufige Deckung endet bei der 
Annahme des Antrages mit der Ein-
lösung der Polizze (Punkt 2.1). Sie 
tritt außer Kraft, wenn der Antrag 
unverändert angenommen wird und 
der/die VersicherungsnehmerIn mit 
der Zahlung der ersten oder der ein-
maligen Prämie schuldhaft in Verzug 
gerät (Punkt.2.2). 

 Der Versicherer ist berechtigt, die 
vorläufige Deckung unter Einhaltung 
einer Frist von zwei Wochen zu kün-
digen. Dem Versicherer gebührt in 
diesem Fall die auf die Zeit des Versi-
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cherungsschutzes entfallende anteili-
ge Prämie. 

Artikel 5 
Versicherungsleistung 
Der Versicherer leistet - unter Abzug einer 
allenfalls vereinbarten Selbstbeteiligung 
(Artikel 9) - jenen Betrag, der nach fol-
genden Punkten berechnet wird: 

1.  Versicherungsleistung bei Totalscha-
den 

1.1  Ein Totalschaden liegt vor, wenn 
infolge eines unter die Versicherung 
fallenden Ereignisses 

-  das Fahrzeug zerstört worden oder 
in Verlust geraten ist oder 

-  die voraussichtlichen Kosten der 
Wiederherstellung zuzüglich der 
Restwerte den sich gemäß Punkt 
1.2 ergebenden Betrag  (Wieder-
beschaffungswert) übersteigen. So-
lange die voraussichtlichen Kosten 
einer Reparatur des beschädigten 
Fahrzeuges 85% des Wiederbe-
schaffungswertes  nicht überstei-
gen, kann der Versicherungsneh-
mer allerdings dennoch eine Repa-
ratur des Fahrzeuges begehren; 
diesfalls ist die Vorlage einer Rech-
nung über die ordnungsgemäße 
Reparatur des Fahrzeuges erforder-
lich und gelten dann die Bestim-
mungen für die Versicherungsleis-
tung bei Teilschaden (Punkt 2). 

1.2  Der Versicherer leistet jenen Betrag, 
den der/die VersicherungsnehmerIn 
für ein Fahrzeug gleicher Art und 
Güte im gleichen Abnützungszu-
stand zur Zeit des Versicherungsfalles 
hätte aufwenden müssen (Wiederbe-
schaffungswert). 

1.3  Der Versicherer leistet die notwendi-
gen Kosten der Verbringung des 
Fahrzeuges bis zur nächsten Werk-
stätte bis zur Höhe von EUR 400,00. 

2.  Versicherungsleistung bei Teilscha-
den 

2.1  Liegt kein Totalschaden (Punkt 1.1) 
vor, leistet der Versicherer 
-  die Kosten der Wiederherstellung 

und die notwendigen einfachen 
Fracht- und sonstigen Transport-
kosten der Ersatzteile 

-  die notwendigen Kosten der Ber-
gung und Verbringung des Fahr-

zeuges bis zur nächsten Werkstät-
te, die zur ordnungsgemäßen 
Durchführung der Reparatur des 
Fahrzeuges in der Lage ist. 

2.2  Veränderungen, Verbesserungen, 
Verschleißreparaturen, Minderung an 
Wert, äußerem Ansehen oder Leis-
tungsfähigkeit, Nutzungsausfall oder 
Kosten eines Ersatzwagens ersetzt 
der Versicherer nicht. 

3.  Die Altteile (auch das Wrack) verblei-
ben dem/der Versicherungsnehme-
rIn. Ihr gemeiner Wert wird bei der 
Ermittlung der Versicherungsleistung 
abgezogen. 

4.  Werden gestohlene, unterschlagene 
oder geraubte Gegenstände erst 
nach Ablauf eines Monates nach Ein-
gang der Schadensanzeige wieder 
zur Stelle gebracht, werden sie Ei-
gentum des Versicherers. 

5.  Wird das Fahrzeug aufgefunden, 
werden die tatsächlich aufgewende-
ten Rückholkosten im Höchstausmaß 
von 2 % des Wiederbeschaffungs-
wertes ohne Abzug einer vereinbar-
ten Selbstbeteiligung vergütet. 

6.  Die Punkte 1 bis 4 gelten sinngemäß 
für Sonderausstattung und Zubehör 
des versicherten Fahrzeuges. 

7.  Über den Rahmen der Punkte 1, 2 
und 5 hinausgehende Kosten wer-
den dann ersetzt, wenn sie über aus-
drückliche Weisung des Versicherers 
aufgewendet worden sind. 

Artikel 6 
Ausschlüsse 
Ausgeschlossen von der Versicherung sind 
Schadensereignisse, 

1.  die bei Fahrten auf Rennstrecken, die 
nicht für den öffentlichen Verkehr 
zugelassen sind oder die bei Beteili-
gung an motorsportlichen Wettbe-
werben (auch Wertungsfahrten und 
Rallyes) und den dazugehörenden 
Trainingsfahrten entstehen; 

2.  die bei der Vorbereitung oder Bege-
hung gerichtlich strafbarer Handlun-
gen durch den Versicherungsnehmer 
eintreten, für die Vorsatz Tatbe-
standsmerkmal ist; 

3.  die mit Kriegsereignissen jeder Art, 
mit oder ohne Kriegserklärung, ein-

schließlich aller Gewalthandlungen 
von Staaten und aller Gewalthand-
lungen politischer bzw. terroristischer 
Organisationen oder Einzelpersonen, 
oder mit Verfügungen von hoher 
Hand ursächlich zusammenhängen; 

4.  die mit inneren Unruhen, Bürger-
krieg, Revolution, Rebellion, Aufruhr, 
Aufstand oder Erdbeben ursächlich 
zusammenhängen; 

5.  in ursächlichem Zusammenhang mit 
militärischen oder behördlichen 
Maßnahmen betreffend die unter 
Punkt 3 und 4 angeführten Ereignis-
se und Handlungen 

6.  die durch den Einfluss von ionisie-
renden Strahlen im Sinne des Strah-
lenschutzgesetzes vom 8. Juli 1969 
(BGBl. Nr. 227/69) in der jeweils gel-
tenden Fassung verursacht werden. 

Artikel 7 
Obliegenheiten 
1.  Für den Fall einer Verletzung nach-

stehender Obliegenheit im Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles wird Leis-
tungsfreiheit des Versicherers nach 
Maßgabe des § 6 Abs. 1a VersVG 
(siehe Beilage) vereinbart: 

 Vereinbarungen über die Verwen-
dung des Fahrzeuges sind einzuhal-
ten.  

2.  Für den Fall einer Verletzung nach-
stehender Obliegenheiten, die zum 
Zwecke der Verminderung der Ge-
fahr oder der Verhütung einer Erhö-
hung der Gefahr dem Versicherer 
gegenüber zu erfüllen sind, im  Zeit-
punkt des Versicherungsfalles wir 
Leistungsfreiheit des Versicherers 
nach Maßgabe des § 6 Abs. 2 
VersVG (siehe Beilage) vereinbart: 

2.1  der/die LenkerIn muss  in jedem Fall 
die kraftfahrrechtliche Berechtigung 
besitzen, die für das Lenken des 
Fahrzeuges auf Straßen mit öffentl i-
chem Verkehr vorgeschrieben ist; 
dies gilt auch dann, wenn das Fahr-
zeug nicht auf Straßen mit öffentli-
chem Verkehr gelenkt wird; 

2.2 der/die LenkerIn darf sich nicht in 
einem durch Alkohol oder Suchtgift 
beeinträchtigten Zustand befinden; 
eine Beeinträchtigung durch Alkohol 
liegt jedenfalls dann vor, wenn beim 
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Lenker im Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles der Alkoholgehalt des Blu-
tes nicht weniger als 0,5g/l (0,5 Pro-
mille) oder der Alkoholgehalt der 
Atemluft nicht weniger als 0,25mg/l 
beträgt.   

2.3 mit dem Fahrzeug dürfen Personen 
nur unter Einhaltung der betreffen-
den kraftfahrrechtlichen Vorschriften 
befördert werden. 

 Die Leistungspflicht bleibt jedenfalls  
in den Fällen der Punkt 2.1 und 2.2 
gegenüber dem Versicherungsneh-
mer und anderen mitversicherten 
Personen als dem/der LenkerIn be-
stehen, sofern für diese die Oblie-
genheitsverletzung ohne Verschul-
den nicht erkennbar war. 

3.  Für den Fall einer Verletzung nach-
stehender Obliegenheiten, die dem 
Versicherer gegenüber nach  Eintritt 
des Versicherungsfalles zu erfüllen 
sind, wird Leistungsfreiheit des Versi-
cherers nach Maßgabe § 6 Abs. 3 
VersVG (siehe Beilage) vereinbart: 

3.1  Dem Versicherer ist innerhalb einer 
Woche 

-  der Versicherungsfall unter mög-
lichst genauer Angabe des Sach-
verhaltes sowie 

-  die Einleitung eines damit im Zu-
sammenhang stehenden verwal-
tungsbehördlichen oder gerichtl i-
chen Verfahrens 

 schriftlich mitzuteilen. 

3.2  es ist nach Möglichkeit zur Feststel-
lung des Sachverhaltes beizutragen; 

3.3  der/die VersicherungsnehmerIn hat 
vor Beginn der Wiederinstandset-
zung bzw. vor Verfügung über das 
beschädigte Fahrzeug die Zustim-
mung des Versicherers einzuholen, 
soweit ihm/ihr dies billigerweise zu-
gemutet werden kann; 

3.4  ein Schaden, der durch Brand oder 
Explosion, Diebstahl, Unterschla-
gung, Raub oder unbefugten 
Gebrauch durch betriebsfremde Per-
sonen, durch Einbruchdiebstahl, 
Parkschaden (Artikel 1, Punkt 1.7) 
oder durch Tiere entsteht, ist vom 
Versicherungsnehmer/von der Versi-
cherungsnehmerin oder LenkerIn bei 
der nächsten Polizeidienststelle un-
verzüglich anzuzeigen. 

Artikel 8 
Schadensminderungs- und Ret-
tungspflicht 
 1.  Der/die VersicherungsnehmerIn ist 

verpflichtet, beim Eintritt des Versi-
cherungsfalles nach Möglichkeit für 
die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen und dabei die 
Weisungen des Versicherers zu be-
folgen. Wenn es die Umstände ges-
tatten, hat er/sie solche Weisungen 
einzuholen. Sind mehrere Kaskover-
sicherer beteiligt und haben diese 
entgegenstehende Weisungen er-
teilt, so hat der/die Versicherungs-
nehmerIn nach eigenem pflichtge-
mäßem Ermessen zu handeln. 

2.  Hat der/die VersicherungsnehmerIn 
diese Verpflichtungen verletzt, ist der 
Versicherer nach den Bestimmungen 
des § 62 Abs. 2 VersVG (siehe Beila-
ge) leistungsfrei. 

Artikel 9 
Selbstbeteiligung 
Eine Selbstbeteiligung gilt für jedes Fahr-
zeug und für jeden Versicherungsfall mit 
dem jeweils vereinbarten Betrag. 

Werden Gegenstände wieder zur Stelle 
gebracht, an denen der Versicherer ge-
mäß Artikel 5, Punkt 4 Eigentum erwor-
ben hat, so hat der Versicherer eine bei 
der Versicherungsleistung berücksichtigte 
Selbstbeteiligung bis zur Höhe des erziel-
ten Verkaufserlöses zu erstatten. 

Artikel 10 
Fälligkeit der Versicherungsleis-
tung und Verjährung 
1.  Die Versicherungsleistung wird nach 

Abschluss der für ihre Feststellung 
notwendigen Erhebungen fällig. Bei 
Vorliegen eines Teilschadens (Artikel 
5, Punkt 2) tritt die Fälligkeit jedoch 
nicht vor Vorlage einer Rechnung 
über die ordnungsgemäße Wieder-
herstellung beziehungsweise eines 
Nachweises der Veräußerung in be-
schädigtem Zustand ein. 

 Im Fall des Diebstahles, der Unter-
schlagung oder des Raubes tritt die 
Fälligkeit nicht vor dem Ablauf der 
Einmonatsfrist (Artikel 5, Punkt 4) 
ein. 

2.  Die Fälligkeit tritt jedoch unabhängig 
davon ein, wenn der/die Versiche-
rungsnehmerIn nach Ablauf zweier 
Monate seit dem begehren nach ei-
ner Geldleistung eine Erklärung des 
Versicherers verlangt, aus welchen 
Gründen die Erhebungen noch nicht 
beendet werden konnten, und der 
Versicherer diesem Verlangen nicht 
binnen eines Monats entspricht. 

3.  Steht die Eintrittspflicht des Versiche-
rers fest, lässt sich aber aus Gründen, 
die der/die VersicherungsnehmerIn 
nicht zu vertreten hat, die Höhe der 
Versicherungsleistung innerhalb ei-
nes Monates nach Eingang der Scha-
densanzeige nicht feststellen, hat der 
Versicherer auf Verlangen der Versi-
cherungsnehmerInnen angemessene 
Vorschüsse zu leisten. 

4.  Für die Verjährung von Ansprüchen 
aus dem Versicherungsvertrag gilt § 
12 VersVG (siehe Beilage). 

Artikel 11 
Einschränkung des Regressrechtes 
des Versicherers 
§ 67 VersVG findet gegenüber dem/der 
berechtigten LenkerIn nur dann Anwen-
dung, wenn auch einem/einer Versiche-
rungsnehmerIn als FahrzeuglenkerIn bei 
gleichem Sachverhalt Leistungsfreiheit 
einzuwenden gewesen wäre. 
Als berechtigte(r) LenkerIn gelten Perso-
nen, die mit Willen der Versicherungs-
nehmerInnen oder der über das Fahrzeug 
Verfügungsberechtigten das Fahrzeug 
lenken.  

Artikel 12 
Prämienanpassung 
1. Die Prämie wird nach dem Teilindex 

„Verkehr“, Position 07.2.3 Instand-
haltung und Reparatur, des Verbrau-
cherpreisindex 2000 der Bundesan-
stalt Statistik Austria (bei dessen Ent-
fall nach dem an seine Stelle treten-
den Nachfolgeindex) wertangepasst. 

 Für die Berechnung wird der endgül-
tige Indexwert des vier Monate vor 
Hauptfälligkeit des Vertrages liegen-
den Monats (Berechnungsmonat) he-
rangezogen. 

 Die Prämie vermindert oder erhöht 
sich prozentuell in jenem Verhältnis 
in dem sich der Index zwischen dem 
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Berechnungsmonat und dem ein Jahr 
vor dem Berechnungsmonat liegen-
den Kalendermonat verändert hat.  

 Der Ausgangsindex ist in der Polizze 
angeführt. 

2. Prämienerhöhungen aufgrund des 
Punktes 1. können nicht in kürzeren 
als einjährigen Abständen vorge-
nommen werden; sie werden frühes-
tens ab dem Zeitpunkt der Verstän-
digung der VersicherungsnehmerIn-
nen durch den Versicherer wirksam. 
§ 6 Abs. 2 Zif. 4 KSchG findet An-
wendung. 

3. Wird die Prämie aufgrund der Be-
stimmungen des Punktes 1. erhöht, 
kann der/die VersicherungsnehmerIn 
den Versicherungsvertrag binnen ei-
nes Monates, nachdem der Versiche-
rer ihm die erhöhte Prämie und den 
Grund der Erhöhung mitgeteilt hat, 
kündigen. Die Kündigung wird mit 
Ablauf eines Monates wirksam, frü-
hestens jedoch mit dem Wirksam-
werden der Prämienerhöhung. 

Artikel 13 
Vertragsdauer und Kündigung 
 1.  Beträgt die vereinbarte Vertragsdau-

er mindestens ein Jahr, verlängert 
sich der Vertrag jeweils um ein Jahr, 
wenn er nicht spätestens einen Mo-
nat vor Ablauf gekündigt wird. Für 
die Erklärung der Ablaufkündigung 
steht die gesamte Vertragslaufzeit, 
unter Beachtung der zuvor bestimm-
ten Frist von einem Monat zur Ver-
fügung. Zu Verbraucherverträgen ist 
vereinbart, dass der Versicherer den 
Versicherungsnehmer auf die Rechts-
folge der Vertragsverlängerung bei 
unterlassener Kündigung frühestens 

vier Monate, spätestens aber drei 
Monate vor Ablauf der vereinbarten 
Laufzeit besonders hinweisen wird.  

 Beträgt die Vertragsdauer weniger 
als ein Jahr, endet der Vertrag ohne 
Kündigung. 

 2.  Kündigung nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles 

2.1  Nach Eintritt des Versicherungsfalles 
können der/die Versicherungsnehme-
rIn und der Versicherer kündigen, 
wenn  

-  der Versicherer seine Verpflichtung 
zur Leistung der Entschädigung 
anerkannt hat oder  

-  die Leistung der fälligen Entschädi-
gung verweigert hat, oder 

-  über den Entschädigungsanspruch 
ein Rechtsstreit geführt wurde.  

2.2 Die Kündigung ist vorzunehmen 
innerhalb eines Monats ab 

 - Anerkenntnis des Versicherers 
bezüglich seiner Verpflichtung zur 
Leistung der Entschädigung; 

 -  Verweigerung der Leistung der 
fälligen Entschädigung; 

 - Rechtskraft des Urteils im Falle 
eines Rechtsstreits über den Entschä-
digungsanspruch.  

2.3 Die Kündigung des Versicherers kann 
nur unter Einhaltung einer einmona-
tigen Kündigungsfrist erfolgen. Die 
Kündigung des Versicherungsneh-
mers kann mit sofortiger Wirkung 
oder zum Schluss der laufenden Ver-
sicherungsperiode erfolgen. 

 3.  Bei Wegfall des versicherten 
Interesses gelten die Bestimmungen 

des § 68 VersVG. Im Falle der Veräu-
ßerung des versicherten Fahrzeuges 
gelten die Bestimmungen der §§ 
69ff VersVG. (siehe Beilage) 

Artikel 14 
Abtretungsverbot 
Versicherungsansprüche dürfen vor ihrer 
endgültigen Feststellung ohne ausdrückli-
che Zustimmung des Versicherers weder 
abgetreten noch verpfändet werden; dies 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
Unternehmer ist.  

Artikel 15 
Rechtsstellung der am Vertrag 
beteiligten Personen 

 Alle für den/die VersicherungsnehmerIn 
getroffenen Bestimmungen gelten sinn-
gemäß auch für versicherte und jene 
Personen, die Ansprüche aus dem Versi-
cherungsvertrag geltend machen. Diese 
Personen sind neben dem/der Versiche-
rungsnehmerIn für die Erfüllung der Ob-
liegenheiten, der Schadensminderungs- 
und Rettungspflicht verantwortlich 

Artikel 16 
Form der Erklärungen 
Alle Mitteilungen und Erklärungen des 
Versicherungsnehmers sind gültig, wenn 
sie schriftlich erfolgen und dem Versiche-
rer zugegangen sind. 

Artikel 17 
Geltendes Recht 
Es gilt österreichisches Recht. 
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Staaten, die das Übereinkommen zwischen den nationalen Versicherungsbüros der Mitgliedsstaaten des Abkommens des europäi-
schen Wirtschaftsraums und anderen assoziierten Staaten vom 30. Mai 2002, Abl. Nr. L 192 vom 31. Juni 2003, S 23 unterzeichnet 
haben:
 
 
(Stand 30. Mai 2002) 
 
 
Andorra  
Belgien  
Bulgarien  
Dänemark 
Deutschland 
Estland  
Finnland 

Frankreich 
Griechenland 
Großbritannien 
Irland  
Island 
Italien 
Kroatien 

Lettland 
Litauen 
Luxemburg 
Malta  
Niederlande 
Norwegen 
Österreich 

Polen 
Portugal 
Rumänien 
Schweden 
Schweiz  
Slowakei 
Slowenien 

Spanien 
Tschechien 
Ungarn 
Zypern  

 
sowie 
 
Albanien 
Bosnien-Herzegowina 
Israel 

Moldawien 
Serbien 
Türkei 

Ukraine 
Mazedonien 
Weißrussland 

Liechtenstein 
Monaco 
San Marino 

Vatikanstaat 
Montenegro 

 


